
 

  

S 5 RJ 239/97 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 5
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 239/97 A
Datum 02.07.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 501/98
Datum 20.02.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 2.
Juli 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

In diesem Rechtsstreit geht es vorrangig um die Frage, ob der verstorbene
Ehemann der KlÃ¤gerin ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente beanspruchen konnte oder nur
BerufsunfÃ¤higkeitsrente wegen selbstÃ¤ndiger ErwerbstÃ¤tigkeit.

Der am â�¦1931 geborene und am â�¦1998 verstorbene Versicherte M.B â�¦,
wohnhaft in Kroatien, hat am 15.06.1983 Rentenantrag gestellt. Im
Antragsformblatt hat er die Frage, ob er selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig sei, mit "nein"
beantwortet. Auf diesen Antrag hin gewÃ¤hrte die Beklagte mit Bescheid vom
28.10.1985 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit auf Zeit vom 24.09.1985 bis
30.09.1987 (monatlich 417,50 DM).

Am 27.05.1988 wurde die WeitergewÃ¤hrung der Rente beantragt. Im
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Antragsformular war bei der Frage nach der selbstÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit
wiederum "nein" angekreuzt. Unter dem 22.06.1988 schickte die Beklagte dem
KlÃ¤ger ein Formblatt, in dem es um die Frage der selbstÃ¤ndigen
ErwerbstÃ¤tigkeit ging. Unter Nr.2 wurde gefragt: "Besitzen Sie oder Ihr Ehegatte
einen Landwirtschaftsbetrieb oder einen Forstwirtschaftsbetrieb." Unter 3. wurde
gefragt: "Besitzen Sie oder Ihr Ehegatte einen Betrieb fÃ¼r Gartenbau oder fÃ¼r
Weinbau oder fÃ¼r Tierhaltung oder eine Fischerei." Beide Fragen hat der
Versicherte verneint. Auf der Vorderseite des Formblatts fand sich dazu die
ErklÃ¤rung, auf die GrÃ¶Ã�e des Betriebs und der bewirtschafteten
GrundstÃ¼cksflÃ¤chen komme es nicht an; ebenso nicht darauf, ob der Betrieb
dem Versicherten allein oder zusammen mit anderen Personen gehÃ¶re. Die Fragen
seien auch dann zu beantworten, wenn der Versicherte einen Betrieb besitze, darin
aber z.B. wegen Krankheit nicht tÃ¤tig sei.

Mit Bescheid vom 12.07.1988 gewÃ¤hrte die Beklagte Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit nunmehr auf Dauer Ã¼ber den 30.09.1987 hinaus (459,50
DM).

Auch die Ehefrau des Versicherten und jetzige KlÃ¤gerin hat am 18.04.1994
Rentenantrag gestellt. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann beantwortete sie die Frage
im Antragsformblatt, ob sie oder ihr Ehegatte ein landwirtschaftliches GrundstÃ¼ck
besitze, mit "ja, Landwirtschaft". Auf RÃ¼ckfrage der Beklagten gab sie dazu an, ein
landwirtschaftliches GrundstÃ¼ck, aus dem sie Nutzen ziehen kÃ¶nnte, besitze sie
nicht. Ihr Gatte sei der Besitzer eines kleinen GrundstÃ¼ckes in einem wasserlosen
und unfruchtbaren Gebiet. Die Beklagte forderte daraufhin den Versicherten auf,
einen Katasterauszug vorzulegen. Dieser Aufforderung leistete der Versicherte mit
Schreiben vom 22.05.1996 Folge und fÃ¼hrte dazu aus, sowohl er als auch seine
Frau seien fÃ¼r jede Arbeit und fÃ¼r den Erwerb vÃ¶llig und dauerhaft unfÃ¤hig.
Die GrundstÃ¼cke wÃ¼rden deshalb nicht bewirtschaftet; sie hÃ¤tten auch keine
materiellen Mittel, um fremde ArbeitskrÃ¤fte zu bezahlen. In der vorgelegten
Bescheinigung des Katastervermessungsamtes AuÃ�enstelle Imotski vom
22.05.1996 (Bl.88 LVA-Akte) sind 1.522 mÂ² Ackerland, 1.267 mÂ² Weingarten,
6.500 mÂ² Weideland, 2.471 mÂ² Wald und 101 mÂ² GebÃ¤ude und Hof
verzeichnet, insgesamt 11.961 mÂ². Die Beklagte fÃ¼hrte daraufhin ein
AnhÃ¶rungsverfahren durch, in dem angekÃ¼ndigt wurde, die Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit ab WeitergewÃ¤hrung zu entziehen und statt dessen Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu zahlen. Der Versicherte hat dazu mit Schreiben vom
27.08.1996 ausgefÃ¼hrt, es handele sich um eine landwirtschaftliche FlÃ¤che, die
er von seinen verstorbenen Eltern geerbt habe, und die sich auf einer wasserarmen,
felsenreichen FlÃ¤che befinde, die nicht bearbeitet und aus der keinerlei
Einkommen erzielt werde. Er legte eine Bescheinigung der Gemeinde vor, wonach
er keinerlei Gewerbe mehr ausÃ¼be. Bis zum Erhalt der Invalidenrente habe er ein
Gewerbe mittels einer Baumaschine betrieben, die er verkauft habe. BeigefÃ¼gt
war dem eine Bescheinigung der staatlichen geodÃ¤tischen Verwaltung,
Katasteramt, vom 27.08.1996, in der es heiÃ�t, der Haushalt des M.B â�¦ sei auf
dem Gebiet dieser BehÃ¶rde im Grundbuchverzeichnis als Landbesitzer eingetragen
mit einer GesamtflÃ¤che von 3 Morgen-ha, 45 Quadratklafter-Ar, 9 mÂ², davon
bebaubare FlÃ¤che 56 Quadratklafter-Ar, 0,5 mÂ².
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Mit Bescheid vom 03.10.1996 teilte die Beklagte dem Versicherten mit, dass er
anstelle der bisherigen Rente nurmehr Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit ab
01.10.1987 erhalte (383,70 DM monatlich). FÃ¼r die Zeit vom 01.10.1987 bis
30.11.1996 ergebe sich eine Ã�berzahlung von 18.866,37 DM. Dieser Betrag sei zu
erstatten. Zur BegrÃ¼ndung hieÃ� es, der Bescheid vom 12.07.1988
(WeitergewÃ¤hrungsbescheid) werde nach Â§ 45 Abs.2 Satz 3 Nr.2
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) zurÃ¼ckgenommen. Der Versicherte habe
sowohl im Erstantrag vom 15.06.1983 als auch im WeitergewÃ¤hrungsantrag vom
03.06.1987 nicht angegeben, dass er in Jugoslawien EigentÃ¼mer eines
landwirtschaftlichen Betriebes sei. Nach Â§ 44 Abs.2 Sozialgesetzbuch Sechstes
Buch (SGB VI) sei nicht erwerbsunfÃ¤hig, wer eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit
ausÃ¼be. Die ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente sei daher zu Unrecht bewilligt worden. Da
der KlÃ¤ger den Besitz des landwirtschaftlichen Betriebes zumindest grob
fahrlÃ¤ssig nicht angegeben habe, sei die RÃ¼cknahme der
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrentenbescheide nach Â§ 45 Abs.2 Satz 3 Nr.2 SGB X
grundsÃ¤tzlich auch fÃ¼r die Vergangenheit mÃ¶glich. Der Rentenbescheid vom
28.10.1985 kÃ¶nne wegen Fristablaufs nicht mehr zurÃ¼ckgenommen werden. Bei
AbwÃ¤gung der Interessen der Allgemeinheit und des Gleichheitsgrundsatzes
einerseits und der wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse des Versicherten andererseits
Ã¼berwiege das Interesse an einem gleichmÃ¤Ã�igen Einsatz der
Versichertengelder und damit an der RÃ¼cknahme des rechtswidrigen Bescheides
mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit bzw. an der RÃ¼ckforderung der zu Unrecht
erbrachten Leistung.

Der Versicherte hat dagegen Widerspruch eingelegt mit im Wesentlichen den
gleichen Argumenten wie bereits im AnhÃ¶rungsverfahren. Das GrundstÃ¼ck
befinde sich in einem gebirgigen und wasserlosen Gebiet, entfernt von irgendeiner
Stadt oder einem grÃ¶Ã�eren Ort, so dass selbst bei eventuellem Ernteertrag diese
Ernte nicht verkauft werden kÃ¶nnte. Er lebe zusammen mit seiner Frau
ausschlieÃ�lich von der Rente aus der deutschen Rentenversicherung und einer
minimalen kroatischen Rente. Er kÃ¶nne keine Arbeiten mehr verrichten,
insbesondere keine schweren landwirtschaftlichen Arbeiten und bitte deshalb
wenigstens von der RÃ¼ckzahlung abzusehen.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 30.01.1997
zurÃ¼ck. Bei SelbstÃ¤ndigen stehe die AusÃ¼bung jeder selbstÃ¤ndigen
ErwerbstÃ¤tigkeit dem Eintritt des Versicherungsfalles der ErwerbsunfÃ¤higkeit
entgegen, auch wenn die TÃ¤tigkeit nicht regelmÃ¤Ã�ig ausgeÃ¼bt werde oder nur
geringfÃ¼gige EinkÃ¼nfte erzielt wÃ¼rden. Da der Versicherte nach dem
vorliegenden Katasterauszug eine bebaubare landwirtschaftliche FlÃ¤che von 9.389
mÂ² besitze, sei er selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig im Sinne des Â§ 44 Abs.2 Satz 3 SGB
VI. Er habe demnach zu Unrecht Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit bezogen. Dies
habe auf unrichtigen Angaben beruht, die der Versicherte in wesentlicher Beziehung
grob fahrlÃ¤ssig gemacht habe. Der Rentenbescheid kÃ¶nne deshalb nach Â§ 45
Abs.4 i.V.m. Abs.2 Satz 3 SGB X auch rÃ¼ckwirkend zurÃ¼ckgenommen werden.
Nach Â§ 50 Abs.1 SGB X seien die bereits erbrachten Leistungen zu erstatten.

In seiner dagegen erhobenen Klage zum Sozialgericht Landshut hat der Versicherte
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ausgefÃ¼hrt, er sei nicht in der Lage 18.866,37 DM zurÃ¼ckzuzahlen. Es sei ihm zu
keiner Zeit mÃ¶glich gewesen, von den geringen EinkÃ¼nften aus der geerbten
Landwirtschaft zu Ã¼berleben. Deshalb habe er sowohl im ehemaligen Jugoslawien
als auch in der Bundesrepublik Deutschland als nicht qualifizierter Arbeiter und
nach seiner RÃ¼ckkehr aus Deutschland als Gewerbetreibender mit eigener
Baumaschine (Bagger) bis 31.12.1983 gearbeitet. Dann sei er wegen schwerer
Krankheit leistungs- und erwerbsunfÃ¤hig geworden. Die landwirtschaftliche
FlÃ¤che habe er nie bebaut, weil sich das Land im Bereich einer wasserlosen
Steintrift befinde und fÃ¼r den Anbau irgendwelcher nÃ¼tzlicher Kulturen, aber
auch fÃ¼r ViehzÃ¼chtung ungeeignet sei. Die Angaben des Katasteramtes, wonach
eine bebaubare FlÃ¤che von 9,389 mÂ² vorliege, sei falsch. Die bebaubare FlÃ¤che
(die er allerdings nicht bebaue) sei nicht grÃ¶Ã�er als 2.000 mÂ². Das SG wies die
Klage mit Urteil vom 02.07.1998 ab. Die RÃ¼cknahme des
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrentenbescheides sei nach Â§ 45 Abs.4 i.V.m. Â§ 45 Abs.2 Satz
3 Nr.2 SGB X zulÃ¤ssig, weil der Versicherte im Formblatt die Frage nach dem
Besitz eines landwirtschaftlichen Betriebes verneint habe trotz des Hinweises, dass
diese auch dann zu bejahen sei, wenn der Antragsteller einen Betrieb besitze, darin
aber nicht tÃ¤tig sei. Er habe deshalb zumindest in grob fahrlÃ¤ssiger Weise eine
falsche Angabe gemacht. Es gebe keine Veranlassung, an der Richtigkeit der
Angaben des Katasteramtes Imotski zu zweifeln, wonach der Versicherte
EigentÃ¼mer landwirtschaftlicher FlÃ¤chen von 11,9 ha bzw. 3,4 ha sei. Der
Vortrag, er besitze nicht mehr als 2.000 mÂ² landwirtschaftliche FlÃ¤che, habe die
Kammer nicht Ã¼berzeugen kÃ¶nnen. Sowohl die Zehnjahresfrist (Â§ 45 Abs.3 Satz
3 SGB X) als auch die Einjahresfrist des Â§ 45 Abs.4 SGB X seien eingehalten
worden. Auch habe die Beklagte pflichtgemÃ¤Ã� ihr Ermessen ausgeÃ¼bt, indem
sie die privaten Belange des KlÃ¤gers mit denen der Ã¶ffentlichen Verwaltung
abgewogen habe.

Gegen das am 06.08.1998 zugestellte Urteil hat der Versicherte mit Schreiben vom
29.08.1998, eingegangen am 14.09.1998, Berufung eingelegt und zur
BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, er habe nie in seinem Leben landwirtschaftlichen
Grund bearbeitet, denn der landwirtschaftliche Grund, dessen EigentÃ¼mer er sei,
habe weniger als 2.000 mÂ² FlÃ¤che und befinde sich in einer Gegend ohne Wasser
und sei steiniges Land, dessen Bearbeitung sich nicht lohne. Wenn er irgendwelche
EinkÃ¼nfte aus diesem Land hÃ¤tte, so wÃ¤re er nie in ein ArbeitsverhÃ¤ltnis in
Kroatien bzw. im ehemaligen Jugoslawien oder in der Bundesrepublik Deutschland
gegangen.

Am 18.11.1998 ist der Versicherte gestorben. Seine Witwe und jetzige KlÃ¤gerin hat
auf Frage des Senats vom 03.05.1999 mitgeteilt, dass sie eine neue BestÃ¤tigung
des Katasteramtes Ã¼ber die GrÃ¶Ã�e der landwirtschaftlichen FlÃ¤che, die im
Eigentum ihres verstorbenen Ehemannes war, nicht Ã¼bersenden kÃ¶nne. Dieser
habe sein landwirtschaftliches Eigentum keineswegs verschwiegen, da er das Land
ja nicht bearbeitet und keinen materiellen Nutzen daraus gezogen habe. Er habe es
einfach so gesehen, dass er keinen landwirtschaftlichen Grund besessen habe.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des SG Landshut vom 02.07.1998
sowie den Bescheid der Beklagten vom 03.10.1996 in der Gestalt des
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Widerspruchsbescheides vom 30.01.1997 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Das Gericht hat die Versichertenakte sowie die Witwenrentenakte der KlÃ¤gerin und
die Versichertenakte und die Akte des SG Landshut beigezogen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144 Abs.1 Satz 2, 151 Sozialgerichtsgesetz
â�� SGG -). Insbesondere ist die Berufungsfrist gewahrt. Da der Versicherte im
Ausland wohnt, tritt an die Stelle der Einmonatsfrist (Â§ 151 Abs.1 SGG) eine Frist
von drei Monaten (Â§ 153 Abs.1 i.V.m. Â§ 87 Abs.2 Satz 2 SGG), die im vorliegenden
Fall eingehalten ist.

Die KlÃ¤gerin ist zur FortfÃ¼hrung des Rechtsstreites als Sonderrechtsnachfolgerin
nach Â§ 56 Abs.1 Nr.1 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) aktiv legitimiert.

Die Berufung erweist sich jedoch als unbegrÃ¼ndet. Ein Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit stand dem Versicherten gemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs.2 Satz 2 Nr.1 SGB
VI in der bis zum 31.12.2000 geltenden Fassung nicht zu. Nach dieser Bestimmung
ist nicht erwerbsunfÃ¤hig, wer eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ausÃ¼bt. Zu Recht
sind die Beklagte und das Erstgericht davon ausgegangen, dass dies beim
Versicherten der Fall war, nÃ¤mlich dass er in seiner Heimat eine selbstÃ¤ndige
Landwirtschaft betrieben hat. Das ergibt sich aus der Angabe der Ehefrau des
Versicherten und jetzigen KlÃ¤gerin, die sie anlÃ¤sslich ihres Rentenantrages vom
18.04.1994 gemacht hat. Dort hat sie auf die Frage, ob sie oder ihr Ehegatte einen
landwirtschaftliches oder forstwirtschaftliches GrundstÃ¼ck bewirtschaften mit "ja"
geantwortet und auf die Frage nach der Art des Betriebs angegeben:
"Poljoprivreda", also Landwirtschaft. Sich selber hat sie in demselben Antrag als
Landwirt bezeichnet. Auf entsprechende Anfrage der Beklagten hat die KlÃ¤gerin
eine weitere ErklÃ¤rung vorgelegt, aus der sich ergibt, dass nicht sie, sondern ihr
Gatte, also der Versicherte M.B â�¦, Besitzer eines kleinen GrundstÃ¼ckes sei. Der
Versicherte selber hat ebenfalls auf Anfrage der Beklagten mitgeteilt, dass er eine
landwirtschaftliche FlÃ¤che besitze, die er allerdings nicht bearbeite und aus der er
keinerlei Einkommen erziele. Auf DrÃ¤ngen der Beklagten hat er eine
Bescheinigung des Katastervermessungsamtes AuÃ�enstelle Imotski vorgelegt,
wonach der Haushalt des M.B â�¦, also des Versicherten, im Verzeichnis dieses
Amtes als Besitzer von 1.522 mÂ² Ackerland, 1.367 mÂ² Weingarten, 6.500 mÂ²
Weideland, 2.471 mÂ² Wald und 101 mÂ² Hof und GebÃ¤ude, zusammen 11.961
mÂ² eingetragen ist. Im Zuge des AnhÃ¶rungsverfahrens schlieÃ�lich hat der
Versicherte von der staatlichen geodÃ¤tischen Verwaltung Zagreb, Katasteramt
Imotski eine weitere Bescheinigung vorgelegt, wonach er bei einer GesamtflÃ¤che
von 3 Ha 43 Ar, eine bebaubare FlÃ¤che von 56 Ar besitze. SchlieÃ�lich hat er
selber noch behauptet, nur etwa 2.000 mÂ² landwirtschaftlichen Grund besessen zu
haben, den er jedoch nie bewirtschaftet habe. Selbst wenn man von der kleinsten
behÃ¶rdlich bestÃ¤tigten bebaubaren FlÃ¤che von 0,56 Ha ausgeht oder von den
vom Versicherten selber eingerÃ¤umten 2.000 mÂ² ist deren Bewirtschaftung als
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eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit im Sinne von Â§ 44 Abs.2 Satz 1 Nr.1 SGB VI
anzusehen (vgl. dazu Behn in ZFS 1986 S.197, 201).

Allein der Besitz von landwirtschaftlich nutzbaren FlÃ¤chen steht indessen einer
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht im Wege, da das Gesetz die AusÃ¼bung
einer selbstÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit voraussetzt. DafÃ¼r reicht jede auch nur
gerinfgÃ¼gige selbstÃ¤ndige ErwerbstÃ¤tigkeit, da ein Mindestumfang im Gesetz
nicht gefordert wird (vgl. Niesel in Kasseler Kommentar, SGB VI, Rdnr.26).

Der Versicherte hat zwar wiederholt behauptet er habe seine landwirtschaftlichen
FlÃ¤chen nicht bewirtschaftet. Andererseits hat er in der KlagebegrÃ¼ndung
ausgefÃ¼hrt, er habe von den "geringen EinkÃ¼nften" aus der geerbten
Landwirtschaft nicht Ã¼berleben kÃ¶nnen. Bereits die Erzielung von
geringfÃ¼gigen EinkÃ¼nften schlieÃ�t den Bezug der ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente
aus. Es kommt nicht darauf an, ob der Versicherten von den EinkÃ¼nften leben
kann (Kasseler Kommentar a.a.O.). Nur wenn die Bewirtschaftung allein dem
Eigenbedarf dient, liegt eine unternehmerische TÃ¤tigkeit nicht vor. Diese
GrundsÃ¤tze gelten auch, wenn die Landwirtschaft im Ausland betrieben wird
(Kasseler Kommentar a.a.O. Rdnr.30). Der Senat geht nach den Angaben des
Versicherten davon aus, dass er, wenn auch mÃ¶glicherweise nur in geringem
Umfang, eine selbstÃ¤ndige landwirtschaftliche ErwerbstÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt hat,
die gem. Â§ 44 Abs.2 S.2 Nr.1 SGB VI dem Bezug von Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit entgegensteht.

Er sieht sich darin inbesondere bestÃ¤tigt durch die Angaben der KlÃ¤gerin in ihrem
eigenen Rentenverfahren, wo sie auf die Frage nach einem selbstÃ¤ndigen
Gewerbe "Landwirtschaft" angegeben hat. Damals war sich die KlÃ¤gerin wohl der
Folge dieser Angabe nicht bewusst. Die spÃ¤teren Behauptungen, tatsÃ¤chlich sei
das Land nicht bewirtschaftet worden, erscheinen demgegenÃ¼ber als
Schutzbehauptungen.

Nach allem steht zur Ã�berzeugung des Senates fest, dass der verstorbene
Versicherte eine den Bezug von ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente hindernde
selbstÃ¤ndige ErwerbstÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt hat.

Hilfsweise ist darauf hinzuweisen, dass fÃ¼r das Nichtvorliegen einer
selbstÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit der Rentenbewerber beweispflichtig ist, da es
sich um eine negative Anspruchsvoraussetzung handelt (Kasseler Kommentar,
a.a.O., Rdnr.23). Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass es im
vorliegenden Fall nicht mehr um die RentengewÃ¤hrung geht, sondern um die
RÃ¼cknahme des ErwerbsunfÃ¤higkeitsrentenbescheides. FÃ¼r das Vorliegen der
Voraussetzungen fÃ¼r die RÃ¼cknahme eines (rechtswidrigen) begÃ¼nstigenden
Verwaltungsaktes ist zwar grundsÃ¤tzlich die BehÃ¶rde beweispflichtig. Dies kann
jedoch dann nicht gelten, wenn ein rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt
durch Vorsatz oder grobe FahrlÃ¤ssigkeit herbeigefÃ¼hrt wurde und auch dann
nicht, wenn nachtrÃ¤glich erstmals andere Tatsachen behauptet werden, die den
begÃ¼nstigenden Verwaltungsakt gerechtfertigt hÃ¤tten (vgl. Wiesner in Schroeder-
Printzen/Engelmann/Schmalz/Wiesner/von Wulffen, SGB X 3.Aufl., Â§ 45 Rdnr.11).
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So liegen die Dinge hier, denn der Versicherte hat auf die sehr detaillierte und
nachdrÃ¼ckliche Fragestellung im Formblatt von 22.06.1988 eine eindeutig falsche
Auskunft gegeben, in dem er die Frage nach einem landwirtschaftlichen Betrieb
ohne Kommentar verneint hat, obgleich in dem Formblatt ausdrÃ¼cklich darauf
hingewiesen wurde, dass es weder auf die GrÃ¶Ã�e des Betriebs und der
bewirtschafteten GrundflÃ¤chen ankomme, noch darauf, ob diese allein oder
zusammen mit anderen Personen dem Versicherten gehÃ¶ren. Ferner heiÃ�t es
dort ausdrÃ¼cklich, dass die Frage auch dann zu bejahen sei, wenn der Versicherte
z.B. wegen Krankheit nicht tÃ¤tig sei. Insoweit liegt, wie die Beklagte und das
Erstgericht zutreffend feststellen, eine zumindest grob fahrlÃ¤ssige und
vollstÃ¤ndige bzw. falsche Angabe des Versicherten vor.

FÃ¼r eine Beweislast des Versicherten spricht auch, dass dessen Ehefrau und
jetzige KlÃ¤gerin zunÃ¤chst angegeben hatte, der Versicherte sei Inhaber eines
landwirtschaftlichen Anwesens. Die spÃ¤tere Behauptung, das GrundstÃ¼ck werde
doch nicht bewirtschaftet, mÃ¼sste deshalb von dem Versicherten bzw. der
KlÃ¤gerin bewiesen werden (Wiesner a.a.O.).

Zusammenfassend kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass der Versicherte ein
selbstÃ¤ndiges Gewerbe im Sinne von Â§ 44 Abs.2 Satz 2 Nr.1 SGB VI a.F.
ausgeÃ¼bt hat. Ein Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit stand ihm
deshalb nicht zu. Damit ist der Rentenbescheid vom 12.07.1988 ein rechtswidriger
begÃ¼nstigender Verwaltungsakt, insofern als der Versicherte Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit bezogen hat, obgleich er nur Anspruch auf Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§ 43 SGB VI hatte.

Nach Â§ 45 Abs.2 SGB X kann ein rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt
nicht zurÃ¼ckgenommen werden, soweit der BegÃ¼nstigte auf den Stand des
Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter AbwÃ¤gung mit dem
Ã¶ffentlichen Interesse an einer RÃ¼cknahme schutzwÃ¼rdig ist. Auf Vertrauen
kann sich der BegÃ¼nstigte nicht berufen, soweit der Verwaltungsakt auf Angaben
beruht, die er vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig in wesentlicher Beziehung
unrichtig oder unvollstÃ¤ndig gemacht hat (Â§ 45 Abs.2 Satz 3 Nr.2 SGB X). Dieser
Tatbestand ist im vorliegenden Fall erfÃ¼llt. Der verstorbene Versicherte hat im
Rentenantrag die Fragen nach der selbstÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit falsch
beantwortet, obgleich diese in seiner Landessprache verfasst waren. Insbesondere
gilt dies fÃ¼r die sehr eingehende Fragestellung im Formblatt vom 22.06.1988
(zweisprachig) mit dem ausdrÃ¼cklichen Hinweis, dass es auf die GrÃ¶Ã�e des
Betriebes und der bewirtschafteten GrundflÃ¤chen nicht ankomme und ebenso
nicht darauf, ob der Betrieb dem Versicherten alleine oder zusammen mit anderen
Personen gehÃ¶re. Ferner hieÃ� es die Fragen seien auch dann zu bejahen, wenn
der Versicherte einen Betrieb besitze, darin aber, z.B. wegen Krankheit, nicht tÃ¤tig
sei. Gleichwohl hat der KlÃ¤ger die Frage nach dem Besitz eines
Landwirtschaftsbetriebes unter dem 29.06.1988 ausdrÃ¼cklich verneint ohne
nÃ¤heren Kommentar. Selbst wenn er der Meinung gewesen sein sollte, den Betrieb
nicht angeben zu mÃ¼ssen, wÃ¤re dies im Hinblick auf die sehr eingehende
Belehrung zumindest als grob fahrlÃ¤ssiges Verhalten anzusehen (Â§ 45 Abs.2 Satz
3 Nr.3 2.Halbsatz SGB X).
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Damit konnte der WeitergewÃ¤hrungsbescheid vom 12.07.1988
zurÃ¼ckgenommen werden. Dies war nach Â§ 45 Abs.4 Satz 1 i.V.m. Abs.2 Satz 3
SGB X auch mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit mÃ¶glich. Die Zehnjahresfrist des 
Â§ 45 Abs.3 Satz 3 SGB X war bei Erlass des streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheides
vom 03.10.1996 in Bezug auf den WeitergewÃ¤hrungsbescheid vom 12.07.1988
noch nicht verstrichen.

Die Beklagte hat auch die fÃ¼r die RÃ¼cknahme fÃ¼r die Vergangenheit geltende
Jahresfrist des Â§ 45 Abs.4 Satz 2 SGB X gewahrt, da von einer definitiven Kenntnis
der die RÃ¼cknahme rechtfertigenden Tatsachen erst mit Eingang des ersten
Katasterauszuges vom 22.05.1996 ausgegangen werden kann.

SchlieÃ�lich hat die Beklagte auch das ihr eingerÃ¤umte Ermessen erkennbar
ausgeÃ¼bt. Die RÃ¼ckforderung des Ã¼berzahlten Betrages ergibt sich zwingend
aus Â§ 50 Abs.1 SGB X. Insoweit hat die Beklagte kein Ermessen mehr.

Nach allem war die Berufung gegen das Urteil des SG Landshut vom 02.07.1998
zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 09.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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